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Hei Veröffentlichung des neuen Kataloges der Bibliothek des
Schweizerischen Polytechnikums dürften folgende Bemerkungen am
Platze sein :

1 . Nach vielfach geäussertein Wunsche habe ich die vorhandenen
Werke nach den sechs Abtheilungen der Schule geordnet und dabei
die Kataloge der zweiten und sechsten Abtheilung hinwieder je in
drei Unterabtheilungen gebracht . Es ist nun dadurch zwar eine Art
Fachkatalog entstanden ; aber es darf beim Gebrauche nicht über¬
sehen werden , dass manches zunächst nach dem Bedürfnisse Einer
Ahtheilung angeschaffte Werk zugleich auch für andere Abtheilungen
von grosser Wichtigkeit ist , bei derselben aber nicht wiederholt wurde .
Namentlich greifen auf diese Weise Architectur und Ingenieurwissen¬
schaften , Mechanik und Mathematik , Chemie und Physik , etc . häufig
in einander über .

2 . Die ganze Einrichtung der Schule , und namentlich auch die
gegenwärtige grosse Distanz ihrer verschiedenen Lokale bringt es
mit sich , dass eine sehr bedeutende Anzahl von Werken nicht auf
der Bibliothek selbst aufgestellt werden kann . Ich habe darum ge¬
glaubt , zur Erleichterung der Uebersicht bei jedem Werke angeben
zu sollen , wo es zu finden ist , und wie es benutzt werden kann .
Schriften , wo solche Nachweise vorläufig fehlen , sind als inkotnplel
oder ungebunden noch nicht zur regelmässigen Benutzung bereit .

3 . Einzelne Abtheilungen (namentlich II . c und VI . a , b , c ) sind
durch bedeutende Geschenke zu einer verhältnissmässig grossen
Ausdehnung gelangt , und auf gleiche Weise ist die Bibliothek über¬
haupt in Besitz mancher ältern und neuern Werke gekommen , die
durch Ankauf wohl nicht so bald beigebracht worden wären . Neben
dem hohen Rundesrathe , den löbl . Kantonsregierungen von Zürich ,
St . Gallen , Aargau , Genf, der kais . frans . Regierung , der Smith -
sonian Institution , der kais . österr . geologischen Reichsanstalt , den
naturforschenden Gesellschaften in Basel , Neuenburg und Zürich ,
der antiquarischen Gesellschaft in Zürich , etc . , den Buchhandlungen
lliihr, Meyer, Grell Fiissli und Co . und Schulthess in Zürich , Wohler
in Ulm , Yieweg in Braunschweig , haben nämlich auch die Herren
Cr . Rnthkirch , Prof. Culmann . Prof. Zeuner . Prof. Wild , W Kern ,



Prol . Deschwanden , Sieglried , Prof. Wolf, Prof. Mousson , Regierungs -
rath Keller , Prol . Marcou , Prof . Delarive , Prof. Secretan , Prof. Cher -
buliez , Prof . Ilolley , Ingenieur Ziegler , Prof. Marehand , Prof . Landolt ,
Rektor $ traub , Prol . Escher von der Linth , Lecointe , I ) 1' Relilen , Forst¬
rath Gwinner , Wesseli , Werdmiillcr in Wien , Kaiser , Oberst Abys ,
Regel , D r Sidler , Prof. Dore in Paris , Prof. Kronauer , Oberst Weiss ,
etc . , zum rheil wiederholt , sehr verdankenswerthe Geschenke an die
Bibliothek abgegeben .

Zürich , den 17 . Miirz I857

Prof. R . Wolf ,
Bibliothekar des Polytechnikums ,



Reglement
betreffend

t»ie JUmn ^ ttnj ) ^ ^ r jMl>lt0tl) di uni» l»? a Jfaeejtmmfr »
der eidgenössische » polytechnischen Schule .

- • S; 1 . Die Bibliothek und das damit \ erbundene Lesezimmer stellen

für die Mitglieder und den Sekretär des schweizerischen Schulrathes ,

und für Lehrer und Studirende des eidgenössischen Polytechnikums

täglich , mit Ausnahme des Sonntages und der Zeit der lUieherrevision ,

Nachmittags von 3 bis 7 Uhr (in den Ferien Vormittags von 10 bis 12 Uhr }

zur llenulzung offen .

§ 2 . Für jedes ausgeliehcne einzelne Werk wird vom Empfänger

ein Empfangschein ausgestellt . Diese Scheine werden sämmllich in ein

eigenes buch eingetragen und nach dem Alphabet der Aussteller geord¬

net und aufbewahrt .

§ 3 . Schüler und Zuhörer der polytechnischen Schule haben sich

durch ihre Legitimationskarten als solche auszuweisen und können nicht

mehr als drei bände auf einmal nach Hause nehmen .

§ 4 . Ungebundene bllcher und Journale werden nur in Folge spe¬

zieller Bewilligung des Bibliothekars ausgeliehen . Die als Lehrmittel

dienenden Werke sind dem ausschliesslichen Gebrauche der betreifen¬

den Lehrer Vorbehalten .

§ 5 . Kostbare Werke werden nur an angesteiltc Lehrer und in Folge

spezieller Bewilligung des Bibliothekars nach Hause gegeben .

§ 6 . Vier Wochen nach Empfang eines Werkes muss dasselbe auf

die erste Mahnung zurückgebracht werden . Wird der Mahnung nicht

innerhall ) einer Woche Folge geleistet , so wird das Werk von dem Ab¬

warte gegen eine Gebühr von 20 Rappen per Band abgeholt .

§ 7 . Alle Bücher (mit Ausnahme der auf der Bauschule , in den Labo¬

ratorien etc . bleibend aufgestellten ) müssen je vor dem ersten August

zur Revision allgegeben werden , sonst werden sie von dem Abwarte

gegen . eine Gebühr von - 20 Rappen per Band abgeholl .



il

§ 8 . Während der Ilerbstferien werden an Schüler und Zuhörer nur
gegen schriftliche ' Empfehlung von dem Direktor der Schule Bücher
ausgeliehen .

§ 9 . Sowohl beim Lesen auf dem Lesezimmer als beim Entlehnen
nach Ilause ist der Empfänger für unversehrte Rückgabe der an ihn
abgegebenen Werke oder Zeitschriften haftbar .

§ 10 . In dem Lesezimmer darf weder geraucht , noch laut gespro¬
chen werden .

§ 11 . Für die Lehrer liegt auf dem Lesezimmer ein Desiderienbuch auf.
Zürich , den 8 . Mürz <856 .

3m ttflinen lies fd)uicijerifd ) cn Sd) ulrntl) cs :
Der Präsident ,

I > r K e r n .
Der Sekretär ,

Stöcker .
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